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1. Einleitung 

1.1. Anwendungsbereich 

1 Durch das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG 2025)2 soll im Interesse der Energieeinspa-

rung sowie des Umwelt- und Klimaschutzes die Transformation zu einer nachhaltigen und 

treibhausgasneutralen Energieversorgung unterstützt werden, die vollständig auf erneuerba-

ren Energien beruht. Zu diesem Zweck haben Verteilernetzbetreiber i.S. des § 2 Nr. 21 EnFG3

i.V.m. § 3 Nr. 9 EnWG4 (Verteilernetzbetreiber der allgemeinen Versorgung, geschlossene 

Verteilernetzbetreiber) sowie Übertragungsnetzbetreiber i.S. des § 2 Nr. 16 EnFG i.V.m. § 3 

Nr. 17 EnWG für förderwirksamen KWK-Strom an den Betreiber der KWK-Anlage einen Zu-

schlag zu entrichten sowie Boni für bestimmte Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kraft-

Wärme-Kopplung (Erzeugung von innovativer erneuerbarer Wärme, Ersatz von kohlegefeuer-

ten KWK-Anlagen) auszuzahlen. Darüber hinaus wird der Neu- bzw. Ausbau von Wärme-/Käl-

tenetzen sowie von Wärme-/Kältespeichern durch einen vom Übertragungsnetzbetreiber 

(„ÜNB“) zu zahlenden Zuschlag gefördert. 

2 Diese finanziellen Förderungen (Zuschlagszahlungen und Boni) im Zusammenhang mit der 

Erzeugung von KWK-Strom sowie dem Neu- bzw. Ausbau von Wärme-/Kältenetzen und 

Wärme-/Kältespeichern werden durch einen Belastungsausgleich nach dem EnFG in mehre-

ren Stufen auf die Letztverbraucher von Strom in Form einer KWKG-Umlage umgelegt. Dar-

über hinaus werden mittels eines weiteren Belastungsausgleichs nach dem EnFG auch die 

Offshore-Anbindungskosten nach § 2 Nr. 10 EnFG der ÜNB ausgeglichen. Zu diesem Zweck 

sind dem vorgelagerten ÜNB bis zum 31.05. des Folgejahres im Rahmen des Ausgleichsme-

chanismus folgende Endabrechnungen von Verteilernetzbetreibern zur Verfügung zu stellen: 

● zusammengefasste KWKG-Endabrechnung nach § 50 Nr. 2 Buchst. a und c EnFG 

über die förderwirksamen KWK-Strommengen, Zuschlagszahlungen, Abzugsbeträge 

und Boni nach dem KWKG 2025 sowie die Zahlungsansprüche bei Pflichtverstößen 

nach § 52 Abs. 8 EEG 2023 sowie 

● zusammengefasste Endabrechnung nach § 50 Nr. 2 Buchst. b und c EnFG über umla-

genpflichtige Netzentnahmen. 

3 Die zusammengefasste KWKG-Endabrechnung nach § 50 Nr. 2 Buchst. a und c EnFG sowie 

die zusammengefasste Endabrechnung über umlagenpflichtige Netzentnahmen nach § 50 

2 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz vom 21.12.2015 (BGBl. I S. 2498), das durch Artikel 24 des Gesetzes vom 
18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist. 

3 Energiefinanzierungsgesetz vom 20.07.2022 (BGBl. I S. 1237, 1272), das durch Artikel 25 des Gesetzes vom 
18.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 347) geändert worden ist. 

4 Energiewirtschaftsgesetz vom 07.07.2005 (BGBl. I S. 1970, 3621), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
22.12.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 351) geändert worden ist. 


